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Tel. 089 12 22 20

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Ehrenamt und das freiwillige Bürgerengagement sind 

und bleiben Grundsäulen unseres solidarischen Gemein

wesens. Gerade auch bei uns im Landkreis Kronach  

bringen sich enorm viele Menschen ehrenamtlich ein   

und erweisen dadurch der Gemeinschaft bzw. ihren  

Mitmenschen einen überaus wertvollen Dienst.

Ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für die

jenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aufgrund  

ihres überdurchschnittlichen ehrenamtlichen bzw. bürger

schaftlichen Engagements eine Vorbildfunktion erfüllen,  

ist die Bayerische Ehrenamtskarte. Diese Vorteilskarte 

setzt auch der Landkreis Kronach ein, um den hohen 

Wert des Ehrenamts und des gemeinwohlorientierten 

Einsatzes zu würdigen und den auf diese Weise Tätigen 

Wertschätzung entgegenzubringen.

Ihr Landrat
Oswald Marr

Kontakt:

Landratsamt Kronach Ansprechpartner: Michael Trebes
– Ehrenamtskarte –  Tel.: 0 92 61/ 6 78  3 53
Güterstraße 18 EMail: ehrenamtskarte@lrakc.bayern.de
96317 Kronach Internet: www.landkreiskronach.de

Bayerische Ehrenamtskarte 
im Landkreis Kronach



Neben der Anerkennung für besonderes ehrenamtliches 

Engagement sollen mit der Bayerischen Ehrenamtskarte  

auch Vergünstigungen verbunden sein. 

Welche Vergünstigungen Sie erhalten können und  

sonstige Informationen rund um die Bayerische  

Ehrenamtskarte erfahren Sie im Internet unter  

 
ehrenamtskarte.bayern.de

   Freiwilliges unentgeltliches Engagement von durch

schnittlich fünf Stunden pro Woche oder bei 

 Projektarbeiten mindestens 250 Stunden jährlich.  

Ein angemessener Kostenersatz ist zulässig.

   Mindestens seit zwei Jahren gemeinwohlorientiert  

aktiv im Bürgerschaftlichen Engagement.

  Mindestalter: 16 Jahre.

   Auf Wunsch erhalten ohne weitere Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen eine Ehrenamtskarte 

   Inhaber einer Jugendleiterkarte (Juleica) 

   aktive Feuerwehrdienstleistende mit abgeschlossener 

Truppmannausbildung (Feuerwehrgrundausbildung) 

   aktive Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und 

 Rettungsdienst mit abgeschlossener Grundausbildung 

für ihren jeweiligen Einsatzbereich

   Inhaber des Ehrenzeichens des Ministerpräsidenten  

sowie Feuerwehrdienstleistende und Einsatzkräfte im 

Katastrophenschutz und Rettungsdienst, die das Feuer

wehrehrenzeichen des Freistaates Bayern bzw. die Aus

zeichnung des bayerischen Innen ministeriums für 25jäh

rige oder 40jährige aktive Dienstzeit erhalten haben, 

erhalten eine unbegrenzt gültige goldene Ehrenamtskarte.

   Der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, in welcher der oder 

die Ehrenamtliche wohnt, muss sich an der Bayerischen 

Ehrenamtskarte beteiligen.

Was bringt die 
Ehrenamtskarte?

Welche Voraussetzungen  
muss man erfüllen, um 
eine Ehrenamtskarte zu 
erhalten?

Emilia Müller  
Staatsministerin     

Das wissen Sie schon lange, wenn Sie sich in Ihrer Freizeit 

ehrenamtlich engagieren. Und egal, wofür Sie sich ein 

setzen – für die Umwelt oder für Ihre Mitmenschen im  

sozialen, kulturellen oder politischen Bereich – Sie geben  

unserer Gesellschaft die menschliche Kontur, die unser  

Zusammenleben so wertvoll macht.

Mit der Bayerischen Ehrenamtskarte wollen wir ein Zeichen 

der Anerkennung setzen für all diejenigen Ehrenamtlichen, 

die sich ganz besonders für das Gemeinwesen engagieren. 

Wir wissen, dass Menschen, die sich ehrenamtlich betäti

gen, dies aus einem Impuls ihres Herzens heraus tun und 

nicht, um irgendwelche Vorteile zu erlangen.

Aber dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – wollen 

wir Ihnen mit der Bayerischen Ehrenamtskarte sagen:

Danke für Ihr Engagement!

Ehrenamt zahlt sich 
immer aus! 


